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Satzung über die Verlängerung der Satzung der Stadt Kassel über eine Verände-
rungssperre für das Gebiet zwischen Gartenstraße, Ostring und Fuldatalstraße bis 
einschließlich Hausnummer 14 
 

 

Begründung der Vorlage 

 

Zur Sicherung der Planungsziele im Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. VI/33 

„Fuldatalstraße / Wilhelm-Speck-Straße“ wurde eine begleitende Veränderungssperre er-

lassen. Mit der Veränderungssperre werden Bauvorhaben und Nutzungsänderungen im Gel-

tungsbereich des geplanten Bebauungsplans von der Stadt dahingehend geprüft, ob sie der 

geplanten Entwicklung entgegenstehen.  

 

Wichtiges Ziel ist die städtebauliche Ordnung in dem heterogenen Baugebiet. Sie soll herge-

stellt und unterschiedliche Nutzungsanforderungen stadtteilverträglich im Sinne der Innen-

entwicklung gesteuert werden.  

 

Eine Verlängerung der Veränderungssperre um ein Jahr gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB ist 

geboten, da das Bebauungsplanverfahren bisher noch nicht abgeschlossen werden konnte 

und somit auch die Sicherung der Planungsabsichten gegenüber entgegenstehenden Ent-

wicklungen weiterhin erforderlich ist. Wenn nach Ablauf der verlängerten Frist besondere 

Umstände es erfordern sollten, kann die Satzung nochmals um ein weiteres Jahr verlängert 

werden. 

   

   

   

gez.   

Mohr   

   

Kassel, 21. März 2018 




